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(2) Die .jährlichen Zugänge an Erstausstattungen ge
mäß § 6 Abs. 2 sind jeweils auf einem Aufbereitungs
nachweis zusammengefaßt darzustellen.

(3) Die Meldenummer und die Mengeneinheit des In
ventarobjektes werden durch die „Nomenklatur der In
ventarobjekte nach der materiell-technischen Struktur" 
bestimmt.

(4) Das technische Niveau des Inventarobjektes ist 
auf der Grundlage der „Nomenklatur der Inventar
objekte nach der materiell-technischen Struktur“ nach
zuweisen.

(5) Als außerordentliche Wertänderungen gelten Um
bewertungen auf Grund von gesetzlichen Bestimmun
gen sowie Verschleißerhöhungen durch Ausbuchung von 
Restbuchwerten.

(6) In den Richtlinien gemäß § 147 sind Festlegungen 
über den Mindestumfang der zu erfassenden techni
schen Daten und über die Gruppierung der Grundmittel 
nach dem Alter bzw. der normativen Nutzungsdauer zu 
treffen.

§ 9
(1) Bruttowert und Verschleiß sowie die Abschrei

bungsbeträge der Grundmittel sind während ihrer Nut
zungsfähigkeit je Grundmittelgruppe laufend nachzu
weisen.

(2) Nach Grundmittelarten sind Bruttowert und Ver
schleiß der Grundmittel zum Bilanzstichtag zu gruppie
ren. Getrennt für Gebäude und für bauliche Anlagen 
hat der Nachweis der Bruttowerte und des Verschlei
ßes sowie der Abschreibungsbeträge laufend zusam
mengefaßt zu erfolgen.

(3) Bruttowert und Verschleiß sowie die Abschrei
bungsbeträge der stillgelegten und vermieteten, ver
pachteten und zur Nutzung überlassenen Grundmittel 
und der Fremdanlagenerweiterung sind so nachzuweisen, 
daß, unabhängig von ihrer Gruppierung nach Grund
mittelgruppen und Grundmittelarten, eine von den in 
eigener Nutzung befindlichen Grundmitteln getrennte 
Zusammenfassung möglich ist.

(4) Zum Bilanzstichtag ist der Bestand nach Grund
mittelgruppen und nach Grundmittelarten miteinander 
abzustimmen.

(5) Der wertmäßige analytische Nachweis des Be
standes an Grundmitteln ist mindestens halbjährlich 
mit der Finanzrechnung abzustimmen.

§ 10
Mindestens zum Bilanzstichtag sind die Veränderun

gen des Bruttowertes und des Verschleißes der Grund
mittel nach den Zugangs- bzw. Abgangsarten zu grup
pieren.

§ 11
(1) Die Reparaturkosten sind für bestimmte Inventar

objekte nachzuweisen.

(2) Der Nachweis der Reparaturkosten wird von den 
Anforderungen
— zur Verbesserung der Organisation und Planung der 

Reparaturen,

— bei der Durchführung der planmäßig vorbeugenden 
Reparaturen,

— der Ersatzbeschaffung bei ökonomisch nicht vertret
barem Reparaturaufwand und

— aus der Rationalisierung durch Modernisierung der 
vorhandenen Grundmittel

bestimmt.

(3) In den Richtlinien gemäß § 147 sind Festlegungen 
entsprechend den Absätzen 1 und 2 zu treffen.

§ 12
(1) Grundmittel sind nach Inventarobjekten zu in

ventarisieren.
(2) Die Inventarisierung umfaßt das Anbringen von 

Inventarnummern mit Kennzeichnung des Rechtsträ
gers an den Inventarobjekten bzw. Arbeitsmitteln und 
das Führen von Inventarnachweisen mit Angabe der 
Inventarnummer, der Menge und des Standortes. Für 
Grundmittel, mit Ausnahme der Erstaustattungen, gel
ten die Aufbereitungsnachweise der Grundmittelrech
nung als Inventarnachweise.

(3) Die nicht zu den Grundmitteln gehörenden Ar
beitsmittel sowie Erstausstattungen gemäß § 6 Abs. 2 
sind zu inventarisieren, soweit die Inventarisierungs
pflicht in Nomenklaturen durch die Staats- bzw. Wirt
schaftsorgane festgelegt wird. Für die Führung eines 
Nachweises über diese Objekte gelten die entsprechen
den gesetzlichen Bestimmungen.

(4) Für Arbeitsmittel, die nicht zu den Grundmitteln 
gehören, sowie für Erstaustattungen gemäß § 6 Abs. 2, 
die keiner Inventarisierungspflicht gemäß Abs. 3 unter
liegen, kann die Inventarisierungspflicht durch die Lei
ter der Betriebe festgelegt werden.

(5) Bei der Festlegung der Inventarisierungspflicht 
für Arbeitsmittel, die nicht zu den Grundmitteln gehö
ren, sowie für Erstausstattungen gemäß § 6 Abs. 2 sind 
der Standort, die Verwendungsmöglichkeit und der An
schaffungswert der einzelnen Arbeitsmittel so zu be
rücksichtigen, daß der Schutz des Volkseigentums ge
währleistet ist. Die Inventarisierungspflicht ist fest
zulegen
— mindestens für optische Geräte, hochwertige Werk

zeuge und ähnliche Arbeitsmittel,
— in der Regel für Arbeitsmittel, die sich außerhalb 

der Betriebsgrenzen befinden (z. B. in fahrbaren 
Verkaufsstellen, in Einrichtungen, die sozialen, kul
turellen oder ähnlichen Zwecken dienen).

(6) Über Grundmittel und andere inventarisierte Ar
beitsmittel, die durch Verschrottung, Abbruch, Um
setzung, Schadensfall oder aus sonstigen Gründen aus- 
scheiden, sind Protokolle anzufertigen und auszuwerten.

III.

Investitionsrechnung

§ 13
(1) In der Investitionsrechnung sind die Vorbereitung 

und Durchführung der Investitionen zeit-, mengen- und 
wertmäßig zu erfassen, nachzuweisen und zu analysie
ren.


